
 

 
Die Interessengemeinschaft der Telefon: +49 (941) 699633 Volksbank Regensburg 
Firmen in Haslbach e.V. Telefax +49 (941) 6001059 BIC: GENODEF1R01 
Bromberger Straße 11 Mobil +49 (176) 45546255 IBAN: DE13750900000001005057 
93057 Regensburg Domain www.haslbach.com Steuernr.: 244/107/70144 
Deutschland E-Mail kh.kneidl@haslbach.com  Gläubiger-ID: DE8600000000781987 

 

Die Interessengemeinschaft der Firmen in Haslbach e.V. 
Bromberger Straße 11    D - 93057 Regensburg 

Stadt Regensburg 
Rechts- und Regionalreferat 
Herrn Dr. Walter Boeckh 
Postfach 11 06 43 
93047 Regensburg 

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen Telefon 0941/ Regensburg 

  699633 5. April 2019 

Anfrage wegen Rechtsbelehrung 

Sehr geehrter Herr Dr. Boeckh,  
 
die Interessengemeinschaft der Firmen in Haslbach e.V. vertritt die Firmen in Haslbach gegen-
über Behörden etc. unter anderem bei der Lösung von infrastrukturellen Fragestellungen. 
 
Eines der derzeit brennendsten Probleme in Haslbach ist durch eine exzessive Nutzung des 
Straßenraumes einzelner Haslbacher Unternehmen entstanden. Ein persönliches Gespräch mit 
diesen Unternehmen hat keine Abhilfe gebracht weshalb wir uns am 4. Januar 2019 mit einem 
Schreiben an die interimistische Stadtführung gewandt und dieses Problem angesprochen ha-
ben. Aus den beschriebenen Problemen heraus haben wir vorgeschlagen über ein „Parkverbot 
mit Ausnahme in den dafür vorgesehenen Flächen“ zu diskutieren. 
 
Im Antwortschreiben wurde ausführlich beschrieben, dass seitens der Stadt Regensburg kein 
Handlungsbedarf gesehen wird. Es wurde ein Ortstermin vorgeschlagen, an dem die Thematik 
nochmals erörtert und abgestimmt werden soll. 
 
Dieser Ortstermin am 1. März 2019 in Haslbach hat bestätigt, dass unsere Probleme seitens 
der Verwaltung nicht gesehen werden. Vielmehr wurde uns versichert, dass bei Kontrollen der 
Verwaltung zu verschiedenen Tageszeiten nie eine der von uns geschilderten Szenarien vor-
gefunden wurde. Der Vertreter der Stadtverwaltung, Herr Lautenschläger, hat bei diesem Ter-
min wieder mehrfach auf „rechtliche Gründe“ verwiesen, welche ein „generelles Parkverbot“ ver-
hindern. Allerdings hat er diese „rechtlichen Gründe“ nicht genannt, weshalb wir Herrn Lauten-
schläger am 8. März 2019 schriftlich gebeten haben uns diese „rechtlichen Gründe“ zu benen-
nen. 
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Sein Antwortschreiben vom 18. März 2019 wies darauf hin, dass er zu einer „weitergehenden 
Rechtsberatung“ nicht befugt ist. Genannt wurde zwar ein Urteil des VG Regensburg was nach 
unserer Ansicht mit der Ablehnung unseres Vorschlages „Parkverbot mit Ausnahme in den da-
für vorgesehenen Flächen“ nicht zu korrelieren ist. 
 
Es ist uns bekannt, dass Rechtsauskunft nur von Juristen erteilt werden darf. Wir haben aber 
nicht um Rechtshilfe gebeten sondern um eine „Rechtsbehelfsbelehrung“ die nach unserem 
Wissen von Behörden zu geben ist. 
 
Deshalb unsere Bitte an Sie. Was sind die „rechtlichen Gründe“ die gegen das von uns vorge-
schlagene „Parkverbot mit Ausnahme in den dafür vorgesehenen Flächen“ sprechen. In vielen 
anderen Kommunen in Deutschland sind solche Verbote installiert und haben sich dort bewährt. 
 
Für eine entsprechende Information oder „Rechtsbelehrung“ sind wir Ihnen dankbar. 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 

Die IG der Firmen in Haslbach e.V. 

Karl-Heinz Kneidl 

Vorstand 


